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Anpassung des Finanzhaushaltgesetzes 
 

25.1115.02, Bericht der FKom vom 11.12.2025 

 

://: Zustimmung 

 

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, 

nach Einsichtnahme in den Ratschlag des Regierungsrates Nr. 25.1115.01 vom 20. August 2025 sowie in 

den Bericht der Finanzkommission Nr. 25.1115.02 vom 11. Dezember 2025, 

beschliesst: 

I. 

Das Gesetz über den kantonalen Finanzhaushalt (Finanzhaushaltgesetz) vom 14. März 2012 1) (Stand 

1. Juli 2016) wird wie folgt geändert: 

Titel (geändert) 
Gesetz über den kantonalen Finanzhaushalt (Finanzhaushaltgesetz, FHG) 

§  7 Abs. 2 (geändert), Abs. 3 (geändert) 

2 Er kann dabei Schwerpunkte vornehmen und orientiert sich an Vergleichsgrössen ausserhalb der 

kantonalen Verwaltung. Er setzt sich konkrete Entlastungsziele.  

3 Der Regierungsrat unterbreitet dem Grossen Rat das Ergebnis der Prüfung zur Kenntnisnahme und 

veranlasst gegebenenfalls das Erforderliche. Er berichtet über die Erreichung der Entlastungsziele. 

II. Änderung anderer Erlasse 

Keine Änderung anderer Erlasse. 

III. Aufhebung anderer Erlasse 

Keine Aufhebung anderer Erlasse. 

                                            
1) SG 610.100 

https://www.gesetzessammlung.bs.ch/data/610.100/de
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IV. Schlussbestimmung 

Diese Änderung ist zu publizieren; sie unterliegt dem Referendum und tritt am fünften Tag nach der 

Publikation des unbenutzten Ablaufs der Referendumsfrist oder im Falle der Volksabstimmung am fünften 

Tag nach der Publikation der Annahme durch die Stimmberechtigten in Kraft. 

 

 


